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Uber die gesetzgeberische Titigkeit des Bundes auf dem Gebiete
des Schulwesens orientiert der vorangehende Jahrgang des «Archivs
fiir das schweizerische Unterrichtswesen », Band 50, 1964, S. 31-34.

Wenn auch die subsidiire Hilfe des Bundes in den letzten Jahren
vermehrt beansprucht wurde, so blieben die Kantone im Bereiche
von Schule und Erziehung doch souverin. Es werden nachfolgend
nur drei Institutionen erwihnt, die ausschlieBlich in die Kompetenz
des Bundes fallen.

A. Die Eidgenossische Technische Hochschule in Ziirich

Durch das Bundesgesetz betreffend die Errichtung einer eidgends-
sischen polytechnischen Schule vom 7. Februar 18541 hat der Bundes-
staat von seiner verfassungsmiBigen Kompetenz (damaliger Artikel 22
der Bundesverfassung, ersetzt durch Artikel 27 BV 1874) Gebrauch
gemacht und das Eidgendssische Polytechnikum geschaffen, das seit
1911 den Namen Eidgenossische Technische Hochschule fiihrt. Diese
einzige Hochschule des Bundes hat ein hohes Ansehen in der Welt
gewonnen und sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch zu einem
bedeutenden Zentrum der wissenschaftlichen Forschung entfaltet.

Die Eidgenéssische Technische Hochschule (ETH)
umfaft die folgenden Abteilungen:

I. Architektur

II. Bauingenieurwesen
III. A. Maschineningenieurwesen
IIT. B. Elektrotechnik
IV. Chemie
V. Pharmazie
VI. Forstwirtschaft
VII. Landwirtschaft
VIII. Kulturtechnik und Vermessung

1 BS 4, S. 103 ff. sowie Nachtragsgesetze.
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IX. Mathematik und Physik
X. Naturwissenschaften

Kurse fiir Turnen und Sport (Ausbildung von Fachlehrern)

XI. Militirwissenschaften (Ausbildung der Instruktionsoffiziere der
schweizerischen Armee)

XII. Allgemeine Abteilung fiir Freifiacher

A. Philosophische und staatswissenschaftliche Unterabteilung
B. Mathematisch - naturwissenschaftlich - technische Unterab-
teilung

Annexanstalten

Folgende Anstalten sind der ETH angeschlossen beziehungsweise

mit ihr verbunden:

— Eidgendssische Materialpriifungs- und Versuchsanstalt, Diibendorf
ZH und St. Gallen;

— Eidgenéssische Anstalt fiir das forstliche Versuchswesen, Birmens-
dorf ZH;

— Fernheizkraftwerk, Ziirich;

— Versuchsanstalt fiir Wasserbau und Erdbau, Ziirich;

— Eidgenossische Anstalt fiir Wasserversorgung, Abwasserreinigung
und Gewisserschutz, Ziirich;

— Abteilung fiir betriebswissenschaftliche Forschung und Beratung
des Betriebswissenschaftlichen Institutes der ETH, Ziirich;

— Abteilung fiir industrielle Forschung des Institutes fiir technische
Physik der ETH, Ziirich;

— Institut fiir Wirtschaftsforschung, Ziirich;

— Schweizerischer Erdbebendienst, Annex zum Institut fiir Geo-
physik der ETH, Ziirich;

— Eidgendssisches Institut fiir Reaktorforschung, Wiirenlingen AG.

Gesetzliche Grundlagen

Reglement fiir die Eidgendssische Technische Hochschule (vom 16. April

1924) mit Abinderungen:

— Regulativ fiir die Aufnahme von Studierenden und Fachhérern an
der Eidgenéssischen Technischen Hochschule. Allgemeine Be-
stimmungen (vom 25. Mirz/30. September 1961) und Besondere
Bestimmungen (vom 25. Mirz 1961);

— Regulativ fiir die Diplompriifungen an der Eidgenéssischen Tech-
nischen Hochschule. Allgemeine Bestimmungen fir alle Fach-
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abteilungen (vom 10. Mai 1924, mit Abinderungen) und Besondere
Bestimmungen fiir die einzelnen Abteilungen (verschiedene Daten);

— Promotionsordnung fiir die Erlangung der Doktorwiirde an der
Eidgendssischen Technischen Hochschule (vom 12. Juni 1926, mit
Abinderungen).

Beziiglich der Finanzierung der Hochschule sei auf den Voran-
schlag und die Staatsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
Kapitel Departement des Innern, hingewiesen.

Aufnahmebedingungen, Diplom und Doktorat vergleiche weiter

unten.

Einen Uberblick iiber die Hochschule vermittelt ein Fiihrer durch
die ETH, der in drei Sprachen vorliegt:
— «Die Eidgenéssische Technische Hochschule », 1965;
— «Ecole Polytechnique Fédérale», 1965;
— «The Swiss Federal Institute of Technology », 1963.

Aufnahmebedingungen, Diplom und Doktorat

Kandidaten, die im Besitze eines vom Bundesrat anerkannten
Maturititsausweises Typus A, B oder C sind, werden priifungsfrei
als regulire Studierende ins erste Semester einer Fachabteilung der
ETH aufgenommen, wenn sie bis zum 31. Dezember des Eintritts-
jahres das 18. Altersjahr zuriickgelegt haben.

Inhaber von Reifezeugnissen, die vom Bundesrat nicht anerkannt
sind, haben dem Rektorat der ETH Photokopien ihrer Zeugnisse
einzusenden. Dasselbe gilt fiir Studierende, die in ein héheres Semester
eintreten, und fiir Doktoranden, die alle zudem noch einen voll-
stindigen Lebenslauf und Photokopien ihrer Universititszeugnisse
beifiigen miissen. Das Rektorat teilt den Bewerbern nach Priifung
der Zeugnisse die Aufnahmebedingungen mit.

Kandidaten des eidgendssischen Maturititsausweises Typus C
haben fiir die Aufnahme an der Abteilung fiir Pharmazie in der Regel
eine Erginzungspriifung in Latein abzulegen.

Der Maturititstypus C bildet die normale Vorbereitung fir ein
Studium an der ETH. Den Inhabern der Maturititsausweise A und B
wird dringend empfohlen, sich fiir den Eintritt in die Abteilung fiir
Architektur, die Ingenieurabteilungen sowie diejenige fiir Mathematik
und Physik die Grundkenntnisse in darstellender Geometrie anzu-
eignen.
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Fiir Bewerber, die nicht im Besitze eines Maturititsausweises sind
oder deren Ausweis nicht als geniigend betrachtet wird, veranstaltet
die ETH im Friihjahr und im Herbst Aufnahmepriifungen. An der
Abteilung fiir Landwirtschaft gelten fiir Absolventen landwirtschaft-
licher Schulen besondere Bestimmungen, wenn sie nachweisen kénnen,
daf} sie wihrend mindestens neun Jahren die Primar- und Sekundar-
schule mit Erfolg besucht haben.

Das Studienjahr gliedert sich in ein Wintersemester (etwa 20. Okto-
ber bis Ende Februar) und ein Sommersemester (etwa 20. April bis
20. Juli). Mit Ausnahme der Abteilung fiir Pharmazie, an welcher das
erste Semester auch im April angetreten werden kann, beginnt das
Studium fiir alle Abteilungen mit dem Wintersemester. Die Anmel-
dungen miissen auf dem offiziellen Anmeldeformular zur Aufnahme
als Studierender, das beim Rektorat der ETH bezogen werden kann,
bis zum 1. September beziehungsweise 1. Mirz dem Rektorat ein-
gereicht werden. Verspitete Anmeldungen kénnen nicht beriicksich-
tigt werden.

Samtliche Anfragen betreffend Aufnahme und Studium an der
ETH sind an das Rektorat der ETH, LeonhardstraBe 33, 8006
Ziirich, zu richten.

Neben den reguliren Studierenden, die sich auf die SchluBldiplom-
priifung vorbereiten, kennt die ETH die Kategorien der Fachhéorer
und der Freifachhorer. Die ersteren rekrutieren sich zur Mehrzahl aus
ehemaligen Diplomierten der Hochschule oder kommen von dhnlichen
Institutionen des Auslandes, um sich hier weiterzubilden, spezielle
Untersuchungen durchzufiithren oder ihre Doktorarbeit vorzubereiten.
Die Horer der Freificherabteilung werden ohne besondere Bedingun-
gen zugelassen.

Das Schulgeld betrigt einheitlich fiir die reguliren Studierenden
sdmtlicher Fachabteilungen Fr. 260.— im Semester; fiir die Turn-
lehrerkurse betrigt es hingegen nur Fr. 100.— (Kurs I) beziehungs-
weise Fr. 200.— (Kurs II). Die Studierenden der Abteilungen fiir
Chemie, fiir Pharmazie und fiir Naturwissenschaften sowie — fiir das
agrikulturchemische Praktikum — diejenigen der Abteilungen fiir
Forstwirtschaft und fiir Landwirtschaft haben die chemischen
Materialien zu bezahlen. Die Kosten schwanken je nach der Art der
Arbeit sehr; sie gehen in der Chemie bis zu Fr. 500.— im Semester,
doch sind sie im Durchschnitt weniger hoch. Es bestehen ferner
Priifungsgebiihren. Daneben entrichten die Studierenden obligatori-
sche Semesterbeitrige fiir die Krankenkasse, die Unfallversicherung

sowie weitere Sozialeinrichtungen, den Verband der Studierenden
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und den akademischen Sportverband (Fr. 50.— bis Fr. 70.-). SchlieB-
lich haben sie ihre Lehrbiicher und weitere Lehrmittel selbst anzu-
schaffen.

Fiir die Fachhérer werden die Studiengebiihren auf Grund der
Wochenstunden berechnet.

Je nach der Abteilung dauert das Studium 4 bis 41, Jahre ein-
schlieBlich SchluBdiplompriifung. Die Normalstudienpline geben
Auskunft iiber Kurse und Ubungen, deren Besuch fiir die Vorberei-
tung auf die Priifungen obligatorisch ist. Es liegt im Interesse der
Studierenden, sich an die Unterrichtsfolge der Normalstudienpline
zu halten.

Vor der SchluBidiplompriifung miissen die Studierenden zwei Vor-
diplompriifungen bestehen. Die erste Vordiplompriifung findet nach
dem zweiten oder dritten Semester, die zweite Vordiplompriifung
meistens nach vier Studiensemestern statt. Das Ende des reguliren
Studiums bildet die Schlu3diplompriifung. Die Vordiplompriifungen
und der miindliche Teil der SchluBdiplompriifung finden vor Anfang
des Semesters statt; je nach der Abteilung wird die Diplomarbeit vor
oder nach der miindlichen Priifung ausgefiihrt. Eine nicht bestandene
Priifungsstufe kann nur einmal wiederholt werden.

Die beiden Vordiplompriifungen setzen die Kenntnisse der wissen-
schaftlichen Grundlagen und in gewissem Umfange auch technischer
Fiacher voraus. An der Schludiplompriifung wird dagegen verlangt,
daB sich der Kandidat in den angewandten Disziplinen ausweisen
kann. Die miindlichen Priifungen werden durch eine oder zwei
schriftliche Diplomarbeiten erginzt, die im Laufe von mehreren
Wochen an der ETH selbst oder im Spezialfall in industriellen Be-
trieben auszufiihren sind.

Dem Diplom wird im In- und Ausland groBer Wert beigemessen.

Das Studium schlieBt normalerweise mit dem Diplom ab; es ist
aber auch zulissig, daB Studierende den Normalstudienplan ab-
solvieren, ohne die Diplompriifungen abzulegen. Nach der Diplom-
prifung kénnen die Absolventen ihre Kenntnisse noch vertiefen,
indem sie sich auf die Doktorpriifung vorbereiten; die dafiir not-
wendige wissenschaftliche Arbeit stellt an ihre Fihigkeiten erhebliche
Anforderungen. In der Mathematik, der Physik, den Naturwissen-
schaften und der Chemie wird der Doktorgrad als notwendige Er-
ginzung zum Diplom vor dem Eintritt ins Berufsleben heute stets
mehr verlangt.

Die Vorbereitung auf das Doktorexamen, das auller der Ausarbei-
tung und Einreichung einer Dissertation eine miindliche Priifung
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vorsieht, dauert in der Regel zwei bis drei Jahre. Die Doktorarbeit
wird unter der Leitung eines Professors vorbereitet. Nach bestandener
Priifung wird der Titel eines Doktors der technischen Wissenschaften,
der Mathematik oder der Naturwissenschaften verliehen. Die Doktor-
urkunde wird erst nach Ablieferung von zweihundert Exemplaren
der gedruckten Dissertation an das Rektorat ausgehindigt.
Alljahrlich besteht fiir einen Teil der Absolventen, welche die
SchluBpriifung bestanden haben, die Méglichkeit, fiir einige Jahre eine
Assistentenstellebeieiner der Professuren zu erhalten oder wissenschaft-
liche Mitarbeiter an einem Laboratorium oder Institut zu werden.

B. Die Eidgenossische Turn- und Sportschule in Magglingen

1. Griindung der Schule

Im Jahre 1944 hat der Bundesrat die Schaffung einer nationalen
Schule fiir Turnen und Sport mit Sitz in Magglingen beschlossen.
Dadurch ging ein lange gehegter Wunsch der Turn- und Sportver-
binde und der Erziehungskreise des Landes in Erfiillung. 1946 konnte
mit dem Bau begonnen werden, und seit 1947 ist die Eidgenossische
Turn- und Sportschule (ETS) in Betrieb. Seither hat beinahe jedes
Jahr eine Erweiterung der Anlagen und Einrichtungen sowie des
Aufgabenkreises gebracht.

2. Gesetzliche Grundlage

Die Gesetzgebung iiber die Erziehung ist in der Schweiz Sache der
Kantone und nicht der Eidgenossenschaft, mit Ausnahme der Kérper-
erziehung, die im Hinblick auf den Militirdienst der zentralen Re-
gierungsstelle iiberbunden ist. Dies ist der Grund, weshalb die ETS
dem Eidgendssischen Militirdepartement unterstellt ist. Das Statut
der ETS ist jedoch zivil, und ihre Angestellten sind zivile und nicht
Militarbeamte. Die Ausbildung an der ETS hat denn auch nicht mili-
tarischen Charakter, sondern richtet sich nach den allgemein an-
erkannten Grundsitzen der modernen sportlichen Erziehung.

3. Organisation der Sportschule

Der Schule steht ein vom Bundesrat ernannter Direktor vor. Sie
1st unterteilt in:
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— Sektion fiir Ausbildung, der auch der Film- und Photodienst
unterstellt ist;

— Sektion Forschung;

— Dienststelle fiir den turnerisch-sportlichen Vorunterricht, die
ebenfalls die Turnpriifung bei der Rekrutierung leitet;

— Verwaltung;

— Publikationsdienst;

— Sekretariat.

4. Aufgaben und Titigkeit

Die ETS ist sowohl eine Ausbildungsstiitte wie auch die staatliche
Verwaltungsstelle fiir alle Fragen von Turnen und Sport, soweit sie in
die Kompetenz des Bundes fallen.

Folgende Kurse werden von ihr organisiert und durch eigenes
Lehrpersonal geleitet:

— Kurse zur Ausbildung der Vorunterrichisleiter. Es handelt sich um
kurzfristige, meist wichentliche Kurse.

— Studienlehrgang fiir Sporilehrer und Sportlehrerinnen. Die Lehrgiinge
dauern zwei Jahre und dienen zur Ausbildung von jungen Leuten,
welche das Sportlehrerdiplom zu erlangen wiinschen. Sie werden
regelmiBig auch von auslindischen Studenten besucht.

— Kurse fiir die Turnlehrersiudenten der Universititen. Die Absolvie-
rung eines zweiwdchigen Kurses in Magglingen ist eine der Be-
dingungen zur Erlangung des Diploms, das zur Erteilung von Turn-
unterricht an héheren Schulen ermichtigt.

— Turn- und Sportplatzberaterkurse.

— Einige Kurse fiir Korperausbildung der Armee: zum Beispiel ein
zweiwdchiger Kurs, den jeder Arzt wihrend seiner Offiziersschule
absolviert, sowie lingere sportliche Ausbildungskurse fiir Offiziere
und Unteroffiziere.

Neben diesen schuleigenen Kursen werden an der Sportschule eine
grofle Anzahl Kurse und Lager der verschiedenen Sportarten von
den Turn- und Sportverbiinden und mit eigenem Instruktionspersonal
veranstaltet.

Die Sektion Forschung organisiert, lenkt und betreibt Forschungs-
arbeiten auf folgenden Gebieten der Leibesiibungen: Biologie und
Medizin, Pidagogik, Psychologie, Soziologie, Technik, Ubungs-
stitten- und Geritebau, Geschichte. Sie hat die auf diesen Gebieten
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erbrachten Erkenntnisse dem schweizerischen Turn- und Sportwesen
sowie der Armee dienstbar zu machen.

Eine der Hauptaufgaben der Sportschule bildet sodann, neben der
Leiterausbildung, die Leitung und Verwaltung des Vorunterrichtes im
ganzen Lande. Der Vorunterricht, eine freiwillige Jugendbewegung,
welche heute etwa 50 Prozent der minnlichen Jugend erfaBt, ist eine
typisch schweizerische Einrichtung, die zum Ziele hat, allen Jiinglin-
gen, die aus der Schule entlassen, von der Armee jedoch noch nicht
erfaBBt sind, eine Ausbildung und Ertiichtigung in der allgemeinen
Kérpergrundschule sowie auf Gebieten wie Skifahren, Schwimmen,
Orientierung, Bergsteigen usw. zu erméglichen.

Eine besondere Aufgabe ist die Organisation der Turnpriifung,
welche anldplich der militirischen Rekrutierung durchgefiihrt wird.
Jeder junge Schweizer wird bei dieser Gelegenheit durch die Organe
der Magglinger Schule gepriift, und die Ergebnisse dieser Tests bilden
die Grundlage zu weitern Studien.

Eine ihnliche Funktion fillt der Sportschule im Bereich des
Schulturnens zu, fir welches der Bund jahrlich Beitrige zuhanden
des Schweizerischen Turnlehrervereins und der kantonalen Regierun-
gen bereitstellt. Diese im Budget der ETS enthaltenen Mittel werden
zur Weiterausbildung der Turnlehrer verwendet. Die Kantone haben
der ETS sodann periodisch iiber den Stand des Schulturnens Bericht
zu erstatten.

Die Eidgenossische Turn- und Sportschule soll weiter ausgebaut
werden. Die entsprechenden Kredite wurden vom Parlament be-

willigt.

C. Das Berufshildungswesen

Gemif Artikel 34ter, Absatz 1, Litera g, der Bundesverfassung ist
der Bund zum ErlaB von Vorschriften iiber die berufliche Ausbildung
in Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft und Hausdienst zu-
stindig. Gestiitzt auf diese Befugnis wurden das Bundesgesetz vom
20. September 1963 iiber die Berufsbildung®? und die zugehdrige
Verordnung vom 30. Mirz 19652 erlassen, welche einen wesentlichen
EinfluB} auf die gewerblichen und kaufmdinnischen Berufsschulen sowie
die Handelsmittelschulen ausiiben.

: AS 1965, 321.
2 AS 1965, 345.
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Das Berufsbildungsgesetz regelt die Ausbildung und Weiterbildung
in den Berufen der Industrie, des Handwerks, des Handels, des
Bank-, Versicherungs-, Transport- und Gastgewerbes und anderer
Dienstleistungsberufe sowie der Hauswirtschaft, wihrend fiir die
berufliche Ausbildung in der Landwirtschaft das Bundesgesetz vom
3. Oktober 1951 iiber die Forderung der Landwirtschaft und die
Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetzt) mafigebend
1st.
Im Berufsbildungsgesetz sind die Berufsberatung, die Berufslehre
(allgemeine Vorschriften, Lehrverhiltnis, beruflicher Unterricht,
LehrabschluBpriifung, Anerkennung der AbschluBpriifungen von
Handelsmittelschulen), die Berufspriiffungen und die héhern Fach-
priifungen, die berufliche Weiterbildung, die héhern technischen
Lehranstalten (Techniken) und die Bundesbeitrige geordnet.

Die gewerblichen und kaufminnischen Berufsschulen vermitteln
den Lehrlingen den obligatorischen beruflichen Unterricht, der einen
Teil der Berufslehre bildet. Die Kantone haben den Lehrlingen der
auf ihrem Gebiet gelegenen Betriebe Gelegenheit zum Besuch des
obligatorischen beruflichen Unterrichts zu geben. Dessen Organisa-
tion ist ihre Sache; sie konnen entweder selber Schulen errichten,
Berufsverbinde, gemeinniitzige Organisationen oder Betriebe (Werk-
schulen) mit der Durchfiihrung des Unterrichts betrauen oder durch
geeignete Vorkehren dem Lehrling den Besuch auBlerkantonaler
Schulen und Kurse erméglichen. Der Bund stellt aber eine Reihe von
Vorschriften auf, welche fiir die Kantone verbindlich sind. So legt er
vor allem die Pflichtficher und die jahrlichen Stundenzahlen fest
und erlidfit Normallehrpline sowie Wegleitungen fiir die Organisation
des beruflichen Unterrichts; auch das System der Notengebung an
der Berufsschule und an den LehrabschluBpriifungen ist von Bundes
wegen geregelt. Der Unterricht in den Pflichtfichern mul fiir die
gewerblichen und industriellen Berufe 200 bis 320, fiir die kauf-
minnischen Berufe 280 bis 360 Stunden pro Jahr betragen. Das
Gesetz bestimmt ferner, dafl die Klassen nach Lehrberufen zu bilden
sind ; wo dies nicht méglich ist, konnen mehrere Berufe mit dhnlichen
Ausbildungszielen zu einer Klasse zusammengefaBit werden. Der
obligatorische Unterricht ist nach Moglichkeit auf ganze oder halbe
Tage anzusetzen und darf nicht auf Sonn- oder Feiertage fallen; er
soll um 19 Uhr beendigt sein. Der Unterricht ist durch fachlich und
pidagogisch geniigend ausgebildete Lehrkrifte zu erteilen, wobei

¢« AS 1953,1073.
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der Bund die haupt- und nebenamtlichen Lehrer an den gewerblichen
Berufsschulen ausbildet und auch fiir deren Weiterbildung sorgt.

Was die Handelsmittelschulen betrifft, so kann der Bund fiir diese
ebenfalls einen Normallehrplan aufstellen und die Anforderungen fiir
die Anerkennung der AbschluBpriifungen festsetzen. Wenn der Bund
auf Antrag des betreffenden Kantons die AbschluBpriifung einer
offentlichen oder einer privaten gemeinniitzigen Handelsmittelschule
anerkennt, so darf sich der Inhaber des Priifungsausweises als ge-
lernten Berufsangehérigen bezeichnen und wird zu den entsprechen-
den Berufspriifungen und héheren Fachpriifungen zugelassen.

SchlieBlich ermichtigt das Berufsbildungsgesetz den Bund, im
Einvernehmen mit den Kantonen Mindestvorschriften iiber die
Lehrpline und die Priifungen an den héheren technischen Lehran-
stalten zu erlassen. Die Bezeichnung « Hohere technische Lehranstalt »
darf nur von einer Schule gefiihrt werden, die vom Eidgenéssischen
Volkswirtschaftsdepartement als solche anerkannt worden ist. Das
Berufsbildungsgesetz legt ferner die Titel der Absolventen dieser
Schulen fest.

Der Vollzug des Gesetzes ist Sache der Kantone. Soweit dem Bund
VollzugsmaBnahmen vorbehalten sind, obliegen sie zum groBten Teil
dem Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit (Sektion fiir
berufliche Ausbildung). Dieses erliBt die Normallehrpline und die
Wegleitungen fiir die Organisation des beruflichen Unterrichts, fiihrt
Kurse fiir die Aus- und Weiterbildung von Lehrkriften durch und
legt im Rahmen des Gesetzes und der Verordnung die Bundesbeitrige
an die einzelnen Berufsschulen und Kurse fest.

Die hauswirtschafiliche Ausbildung und die Berufsbildung der
Biuerin sind in einer Verordnung des Bundesrates vom 1. Juni 1956
geregelt®. Diese beschrinkt sich in bezug auf den hauswirtschaftlichen
Unterricht in der Volksschule, die hauswirtschaftlichen Fortbildungs-
schulen, die landwirtschaftlichen Haushaltungs- und Bauerinnen-
schulen und die Haushaltungs- und Frauenarbeitsschulen auf eine
Definition der einzelnen Schulen und auf eine Aufzihlung der beitrags-
berechtigten Ficher im Sinne von Subventionsbedingungen. Soweit
der Vollzug dieser Verordnung Sache des Bundes ist, wird er ebenfalls
durch das Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit ausgeiibt.

Das landwirtschafiliche Bildungs- und Versuchswesen ist durch eine
Verordnung des Bundesrates vom 18. November 1966¢ geregelt (Ab-

8 AS 1956, 695.
s AS 1966, 489.
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dnderung der Verordnung vom 29. Mirz 1955). Sie regelt den Besuch
einer landwirtschaftlichen Fortbildungsschule oder einer Fortbil-
dungsschule eines speziellen Fachgebietes (dem heutigen Sprach-
gebrauch entsprechend Berufsschulen genannt) oder des landwirt-
schaftlichen Unterrichtes an einer allgemeinen Fortbildungsschule.

Die Abteilung fiir Landwirtschaft erlifft im Rahmen dieser Be-
stimmungen den Normallehrplan. Sie organisiert auch die erforder-
liche Aus- und Weiterbildung fiir die Lehrkrifte.

Der Vollzug des Gesetzes ist Sache der Kantone. Soweit dem Bund
VollzugsmaBnahmen vorbehalten sind, obliegen sie der Abteilung fiir
Landwirtschaft, Sektion fiir landwirtschaftliche Ausbildung. Es
werden fiir diese Berufsschulen Bundesbeitrige ausgerichtet.



T

:
i




	Institutionen des Bundes = Institutions de la Confédération = Instituzioni della Confederazione
	Die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich
	Die Eidgenössische Turn- und Sportschule in Magglingen
	Das Berufsbildungswesen


